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Nachruf

Die Gemeinde Gutach im Breisgau trauert um ihre frühere Mitarbeiterin

Frau Hedwig Faller

Die Verstorbene war von September 2016 bis Juli 2020 als Betreuerin während des Mittagessens an der Grund- und Werkre-
alschule Zweitälerland in Gutach beschäftigt. In den mehr als 4 Jahren ihrer Betriebszugehörigkeit haben wir sie als treue, 
pflichtbewusste Mitarbeiterin und als beliebte Arbeitskollegin geschätzt.

Wir danken der Verstorbenen für ihr Wirken und werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren.

Ihren Angehörigen gilt unsere aufrichtige Anteilnahme.

Für den Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung

Sebastian Rötzer, Bürgermeister

Nachruf

Wir erhielten die traurige Nachricht, dass unser Feuerwehrkamerad

Herr Martin Hug
Löschmeister

Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehr Gutach im Breisgau, verstorben ist.

Am 31.03.1958 trat er als Mitglied in die Freiwillige Feuerwehr Gutach ein und gehörte bis zu seinem Eintritt in die Senioren-
abteilung der aktiven Mannschaft der Freiwilligen Feuerwehr Gutach im Breisgau an.

Für seine langjährigen Verdienste wurde ihm 1983 das silberne Feuerwehrehrenzeichen des Landes Baden-Württemberg 
verliehen sowie im Jahre 2012 die Ehrenmitgliedschaft der Feuerwehr Gutach. Herr Hug war 17 Jahre lang Schriftführer der 
Abteilung Gutach.

Wir bedauern den Verlust eines geschätzten, verantwortungsvollen und einsatzfreudigen Feuerwehrkameraden. Für seine 
ehrenamtlich geleistete Arbeit sagen wir ein herzliches Dankeschön. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Seinen Angehörigen gilt unsere aufrichtige Anteilnahme.

Gemeinde
Gutach im Breisgau
Sebastian Rötzer,
Bürgermeister

Freiwillige Feuerwehr
Abt. Gutach-Bleibach
Florian Schindler,
Abteilungskommandant

Gesamtwehr Gutach
im Breisgau
Stefan Kaltenbach,
Gesamtkommandant

Gesamtwehr Gutach
Georg Fahrländer,
Sprecher der
Seniorenabteilung
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■ NOTDIENSTE
Arzt
An Werktagen nach 18 Uhr ist der dienst-
habende Arzt durch Anruf beim Hausarzt 
zu erfahren. 
Außerhalb der regulären Sprechzeiten der 
Arztpraxen ist der ärztliche, kinderärzt-
liche und augenärztliche Bereitschafts-
dienst unter Tel. 116 117 zu erreichen.
docdirekt: Online-Sprechstunde Tel. 116 117

An Wochenenden und Feiertagen ist der 
zahnärztliche Notfalldienst unter Tel.: 
0761/120 120 00 erreichbar.

In Notfällen:
Notruf Polizei:� 110
Notruf Feuerwehr, Notarzt,  
Rettungsdienst:� 112
Kinderärztlicher Notfalldienst:� 116117
Augenärztlicher Notfalldienst:� 116117
Rufnummer Krankentransport:� 19222
Gift-Notrufzentrale:� 0761 19240
Notruf-Fax an die Rettungs- und Feuer-
wehrleitstelle:  07641 4601-77 (nur für 
schwerhörige, ertaubte, gehörlose und 
sprachgeschädigte Personen).

Rufnummer für den ärztlichen Notfall-
dienst (allgemein-, kinder-, augen- und 
HNO-ärztlicher Notfalldienst): 
� 116117 (Anruf ist kostenlos)
Öffnungszeiten und Anschrift der 
Notfallpraxis: 
Allgemeine Notfallpraxis Freiburg
Universitätsklinikum Freiburg
Sir-Hans-A.-Krebs-Straße, 79106 Freiburg
Mo, Di, Do 	 20 - 23 Uhr
Mi und Fr 	 16 - 23 Uhr
Sa, So u. an Feiertagen 	 08 - 23 Uhr

Kinderärztliche Notfallpraxis Freiburg
Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin
Breisacher Straße 62, 79106 Freiburg
Mo – Do	 19 - 22.30 Uhr
Fr	 16 – 22.30 Uhr
Sa, So u. an Feiertagen	 08 - 22.30 Uhr

Augenärztliche Notfallpraxis Freiburg
Universitätsklinikum Freiburg
Killianstr. 5, 79106 Freiburg
Sa, So und Feiertage       8 – 18 Uhr.

Allgemeine Notfallpraxis Emmendingen
Kreiskrankenhaus Emmendingen 
Gartenstr. 44, 79312 Emmendingen
Mo, Di, Do	 19 – 22 Uhr
Mi und Fr	 16 – 22 Uhr
Sa, So und an Feiertagen	10 – 18 Uhr

■ APOTHEKEN-NOTDIENSTE
Dienstbereitschaft von 8:30 Uhr bis 8:30 Uhr 
des folgenden Tages:

Mi., 08.01. 
Bären-Apotheke, Emmendingen
Fritz-Boehle-Str. 38, Tel. 07641 9783433
Do., 09.01. 
Waldhorn-Apotheke, Sexau
Emmendinger Str. 6, Tel. 07641 4 75 75
Fr., 10.01. 
Apotheke im Alten Rathaus, Malterdin-
gen
Hauptstr. 20, Tel. 07644 66 77
Sa., 11.01. 
Marien-Apotheke, Gutach
Golfstr. 9, Tel. 07681 7257
Central-Apotheke Emmendingen
Theodor-Ludwig-Str. 11, Tel. 07641 914170
So., 12.01. 
Schwarzwald-Apotheke, Schonach
Hauptstr. 3, Tel.07722 52 88
Mo., 13.01. 
Blasius-Apotheke, Freiburg
Habsburgerstr. 131, Tel.0761 3 42 20
Di., 14.01. 
easyApotheke, Emmendingen
Freiburger Str. 4, Tel. 07641 95 42 80

■ TIERÄRZTLICHER  
BEREITSCHAFTSDIENST
Samstag/Sonntag, 11./12.01.2025
Tierarztpraxis Claudia Ciugudean, 
Rheinhausen-Oberhausen
Endinger Str. 3, Tel. 07643 9378970

Seit 01.01.2022 ist ein tierärztlicher Klein-
tiernotdienst eingerichtet, der werktags 
von 18:00 bis 8:00 Uhr besetzt ist und ta-
gesaktuell über den Haustierarzt zu erfra-
gen ist.

■ NOTDIENST FÜR  
STROM/STRASSENBELEUCHTUNG
Netze BW GmbH, Region Rheinhausen, 
Störungsmeldestelle 0800 3629477

■ NOTDIENST FÜR WASSER:
Tel. 0175 6036555 

■ RECYCLINGHOF/GRÜNSCHNITT-
SAMMELPLATZ BLEIBACH
Hintermatte 2, Öffnungszeiten: 
Freitag 		  13:00 bis 17:00 Uhr und 
Samstag 		  9:00 bis 14:00 Uhr
Von April bis Mitte Oktober jeden Mitt-
woch von 16:00 bis 19:00 Uhr (nur Grün-
schnittsammelplatz).

■ FACHSTELLE SUCHT
Beratung, Behandlung, Prävention
Mauermattenstr. 8, Waldkirch,  
Tel. 07681 24623,  
Dienstag, Donnerstag 10:00 * 17:00 Uhr  
Erstgespräche nach Vereinbarung

■ EMMA
Jugend- und Drogenberatung
Friedhofstr. 1
Tel. 07681 3891 und 07641 41970

■ BERATUNG IM PFLEGESTÜTZ-
PUNKT LANDKREIS EMMENDINGEN 
Besucheranschrift 
Romaneistr.3, 79312 Emmendingen 

Kontakt 
07641 451-3091 Frau Reiß 
07641 451-3096 Frau Schöpflin
07641 451-3025 Frau Wensch-Christ 
pflegestuetzpunkt@ 
landkreis-emmendingen.de 
www.landkreis-emmendingen.de/ 
pflegestuetzpunkt 

Außensprechzeiten 
Endingen, Bürgerhaus, St. Jakobsgäßle 4 
Dienstags 10:00 – 15:00 Uhr,  
Frau Wensch-Christ 
Herbolzheim, Rathaus, Hauptstr. 26 
Donnerstags 15:30 – 18:00 Uhr (außer 1. 
Donnerstag im Monat), Frau Reiß
Waldkirch, Rathausinnenhof,  
Generationenbüro, Marktplatz 1 – 5 
Montags 12:00 – 16:00 Uhr, Frau Schöpflin
Öffnungszeiten Emmendingen
Mo, Di, Do, Fr 8:30 – 12:00 Uhr
Do 14:00 – 18:00 Uhr
Um Terminvereinbarung wird gebeten.

■ KREISSENIORENRAT DES  
LANDKREISES EMMENDINGEN: 
www.kreisseniorenrat-emmendingen.de

■ ERGÄNZENDE UNABHÄNGIGE 
TEILHABEBERATUNG FÜR MEN-
SCHEN MIT BEHINDERUNG (EUTB)    
Die EUTB berät nach dem Grundsatz „Eine 
für alle“ zu Fragen, die sich für Menschen 
mit Behinderung und deren Angehörige 
stellen. Die Beratung ist kostenfrei.

EUTB Lebenshilfe KV Emmendingen e. V.
Karl-Friedrich-Str. 68/1, 79312 Emmendingen
07641/93341-214 (Frau Bergis+Frau Heiß)
eutb@lebenshilfe-emmendingen.de
Außensprechstunde in Waldkirch  
freitagnachmittags.
Termine bitte telefonisch vereinbaren.

■ ÄRZTLICHE/SOZIALE DIENSTE
Kirchl. Sozialstation St. Elisabeth e.V.,
Ambulanter Pflege- und Betreuungsdienst 
und Kompetenzzentrum Demenz
Waldkirch, Kirchstr. 16, 
Tel. 07681/40720
Geschäftsstelle in Gutach, Uferweg 2,
Tel. 07681/4921515

WICHTIGE RUFNUMMERN, NOTDIENSTE
UND BEREITSCHAFTSDIENSTE
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Amtliche Bekanntmachungen

Ausbau der lokalen Wertschöpfung durch geplante 
Bürgerwindräder in Biederbach und Gutach:  
Davon profitieren die Bürgerinnen und Bürger der 
angrenzenden Kommunen
Mehrere hunderttausend Euro jährlich – so viel werden die Be-
standsanlagen in Biederbach und Freiamt sowie die geplanten 
Windräder auf den Höhenrücken Bildstock und Rotzeleck an 
Kommunalabgaben in den Kommunen Freiamt, Biederbach, 
Gutach, Schuttertal und Elztal einbringen. Denn laut dem Erneu-
erbare-Energien-Gesetz 2023 (EEG 2023) können Gemeinden, die 
sich, ganz oder teilweise, in 2,5 Kilometern Umkreis einer Wind-
energieanlage befinden, vom Betreiber der Anlagen 0,2 Cent pro 
Kilowattstunde eingespeistem Strom erhalten.
Das betrifft bei den Neuanlagen auf dem Bildstock und dem Rot-
zeleck die Kommunen Biederbach, Freiamt, Gutach, Schuttertal 
und Elzach. Die entsprechenden Verträge unterzeichneten Bür-
germeisterin Hannelore Reinbold-Mench aus Freiamt, Bürger-
meister Rafael Mathis aus Biederbach sowie Bürgermeister Se-
bastian Rötzer aus Gutach gemeinsam mit dem Geschäftsführer 
der Ökostromgruppe Freiburg, Lukas Schuwald, am 04.12.2024 
im Rathaus in Freiamt nach einem Besuch der leistungsstarken, 
nebelversunkenen Anlage E-138 in Biederbach. Die Vertragsun-
terzeichnung der Kommunen, die nicht anwesend sein konnten, 
erfolgt auf postalischem Wege.
Bürgerwindpark durch und durch – so sehen es die Bürgermeis-
terinnen und Bürgermeister der umliegenden Kommunen. In 
einem gemeinsamen Statement gaben sie an: „Eines unserer 
Ziele war es, die Energiewende in unserer schönen Heimat, dem 
Schwarzwald, voranzutreiben, um die Versorgung mit grünem 
Strom zu gewährleisten und den Klimaschutz aktiv zu leben. Die 
Bürgerinnen und Bürger der Region profitieren aber darüber hi-
naus in vielfacher Weise von den bereits bestehenden sowie den 
neuen Anlagen: Über Nachrangdarlehen konnten und können 
sich die Bürgerinnen und Bürger finanziell direkt an den Anlagen 
beteiligen. Ab Januar 2025 werden sie nun auch indirekt durch 
die festgesetzte Kommunalabgabe an die umliegenden Kommu-
nen profitieren.“
Konkret besteht für die Bürgerinnen und Bürger ab Mitte Dezem-
ber 2024 die Möglichkeit, sich finanziell an den Neuprojekten 
Bildstock und Rotzel 4 zu beteiligen.

 
� Foto: Ökostromgruppe Freiburg

Gemeinde Gutach im Breisgau
Landkreis Emmendingen

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
– GemO – hat der Gemeinderat der Gemeinde Gutach im Breis-
gau am 17.12.2025 folgende

Hauptsatzung
beschlossen:

I. Form der Gemeindeverfassung

§ 1 Gemeinderatsverfassung
Verwaltungsorgane der Gemeinde sind der Gemeinderat und der 
Bürgermeister.

II. Gemeinderat

§ 2 Rechtsstellung, Aufgaben und Zuständigkeiten
Der Gemeinderat ist die Vertretung der Bürger und das Hauptor-
gan der Gemeinde. Er legt die Grundsätze für die Verwaltung der 
Gemeinde fest und entscheidet über alle Angelegenheiten der 
Gemeinde, soweit nicht der Gemeinderat den Ausschüssen oder 
dem Bürgermeister bestimmte Angelegenheiten übertragen hat 
oder der Bürgermeister kraft Gesetzes zuständig ist. Der Gemein-
derat überwacht die Ausführung seiner Beschlüsse und sorgt 
beim Auftreten von Missständen in der Gemeindeverwaltung für 
deren Beseitigung durch den Bürgermeister.

§ 3 Zusammensetzung
1) 	� Der Gemeinderat besteht aus dem Bürgermeister als Vorsit-

zendem und ehrenamtlichen Mitgliedern (Gemeinderäte).
2) 	� Die Zahl der Gemeinderäte wird zur nächsten regelmäßigen 

Wahl der Gemeinderäte auf 14 festgesetzt.

III. Ausschüsse des Gemeinderates

§ 4 Beschließende Ausschüsse
1) 	 Es werden folgende beschließende Ausschüsse gebildet:
	 1.1 	der Verwaltungsausschuss,
	 1.2 	der Technische Ausschuss.
2) 	� Jeder dieser Ausschüsse besteht aus dem Bürgermeister als 

Vorsitzendem und 7 weiteren Mitgliedern des Gemeinderats.
3) 	� Für die weiteren Mitglieder der Ausschüsse werden Stellvertreter 

bestellt, welche diese Mitglieder im Verhinderungsfall vertreten.

§ 5 Allgemeine Zuständigkeiten der  
beschließenden Ausschüsse

1) 	� Die beschließenden Ausschüsse entscheiden im Rahmen ih-
rer Zuständigkeit selbständig an Stelle des Gemeinderates.

2) 	� Den beschließenden Ausschüssen werden die in den §§ 7 bis 
8 bezeichneten Aufgabengebiete zur dauernden Erledigung 
übertragen. Ist zweifelhaft, welcher Ausschuss im Einzelfall 
zuständig ist, ist die Zuständigkeit des Verwaltungsausschus-
ses gegeben.

3) 	� Die beschließenden Ausschüsse sind innerhalb ihres Ge-
schäftskreises zuständig für:

	 3.1 	�die Bewirtschaftung der Mittel nach dem Haushaltsplan, 
soweit der Betrag im Einzelfall mehr als 25.000 Euro, aber 
nicht mehr als 50.000 Euro beträgt,

	 3.2 	�die Zustimmung zu überplanmäßigen und außerplanmä-
ßigen Ausgaben von mehr als 5.000 Euro, aber nicht mehr 
als 10.000 Euro im Einzelfall.

4) 	� Soweit sich die Zuständigkeit der beschließenden Ausschüs-
se nach Wertgrenzen bestimmt, beziehen sich diese auf den 
einheitlichen wirtschaftlichen Vorgang. Die Zerlegung eines 
solchen Vorgangs in mehrere Teile zur Begründung einer an-
deren Zuständigkeit ist nicht zulässig. Bei voraussehbar wie-
derkehrenden Leistungen bezieht sich die Wertgrenze auf 
den Jahresbetrag.

§ 6 Beziehungen zwischen dem Gemeinderat  
und beschließenden Ausschüssen

1) 	� Wenn eine Angelegenheit für die Gemeinde von besonderer 
Bedeutung ist, können die Ausschüsse die Angelegenheit mit 
den Stimmen eines Viertels aller Mitglieder dem Gemeinderat 
zur Beschlussfassung unterbreiten.
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2) 		�  Der Gemeinderat kann den beschließenden Ausschüssen 
allgemein oder im Einzelfall Weisungen erteilen, jede An-
gelegenheit an sich ziehen oder Beschlüsse der beschlie-
ßenden Ausschüsse, solange sie noch nicht vollzogen 
sind, ändern oder aufheben.

3) 		�  Angelegenheiten, deren Entscheidung dem Gemeinderat 
vorbehalten ist, sollen dem zuständigen beschließenden 
Ausschuss zur Vorberatung zugewiesen werden. Auf An-
trag des Vorsitzenden oder eines Fünftels aller Mitglieder 
des Gemeinderates sind sie dem zuständigen beschlie-
ßenden Ausschuss zur Vorberatung zu überweisen.

4) 		�  Der Gemeinderat kann Angelegenheiten, die die Aufga-
bengebiete verschiedener Ausschüsse berühren, selbst 
erledigen. Die Zuständigkeit des Gemeinderates ist anzu-
nehmen, wenn zweifelhaft ist, ob die Behandlung einer 
Angelegenheit zur Zuständigkeit des Gemeinderates oder 
zu der eines beschließenden Ausschusses gehört.

5) 		�  Widersprechen sich die noch nicht vollzogenen Beschlüs-
se zweier Ausschüsse, so hat der Bürgermeister den Voll-
zug der Beschlüsse auszusetzen und die Entscheidung 
des Gemeinderates herbeizuführen.

§ 7 Verwaltungsausschuss
1) 	� Der Geschäftskreis des Verwaltungsausschusses umfasst fol-

gende Aufgabengebiete:
	 1.1 		� Personalangelegenheiten, allgem. Verwaltungsange-

legenheiten,
	 1.2 		� Finanz- und Haushaltswirtschaft einschließlich Abga-

benangelegenheiten,
	 1.3 		 Schulangelegenheiten, Kindergartenangelegenheiten,
	 1.4 		 soziale und kulturelle Angelegenheiten,
	 1.5 		� Gesundheits- und Veterinärangelegenheiten, Zucht-

tierhaltung,
	 1.6 		 Marktangelegenheiten,
	 1.7 		� Verwaltung der Liegenschaften der Gemeinde ein-

schließlich der Waldbewirtschaftung, Jagd, Fischerei 
und Weide.

2) 	� In seinem Geschäftskreis entscheidet der Verwaltungsaus-
schuss über:

	 2.1	 	� die Ernennung, Einstellung, Entlassung und sonstige 
personalrechtlichen Entscheidungen von Beamten 
des mittleren Dienstes bis einschließlich Besoldungs-
gruppe A 9 und von Angestellten der Vergütungs-
gruppen TVÖD EG 9a bis TVÖD EG 9c, soweit es sich 
nicht um Aushilfsangestellte handelt,

	 2.2 		� die Bewilligung von nicht im Haushaltsplan einzeln 
ausgewiesenen Freigebigkeitsleistungen von mehr als 
3.000 Euro, aber nicht mehr als 8.000 Euro im Einzelfall,

	 2.3 		 die Stundung von Forderungen,
	 2.3.1 	� von mehr als 6 Monaten bis zu 12 Monaten für einen 

Betrag ab 10.000 Euro
	 2.3.2 	� von mehr als 12 Monaten für einen Betrag von mehr 

als 10.000 Euro bis zu einem Betrag von 50.000 Euro,
	 2.4 		� den Verzicht auf Ansprüche der Gemeinde oder die 

Niederschlagung solcher Ansprüche, die Führung von 
Rechtsstreiten und den Abschluss von Vergleichen, 
wenn der Verzicht oder die Niederschlagung, der 
Streitwert oder bei Vergleichen das Zugeständnis der 
Gemeinde im Einzelfall mehr als 3.000 Euro, aber nicht 
mehr als 10.000 Euro beträgt,

	 2.5 		� die Veräußerung und dingliche Belastung, den Erwerb 
und Tausch von Grundeigentum oder grundstücks-
gleichen Rechten, einschließlich der Ausübung von 
Vorkaufsrechten im Wert von mehr als 25.000 Euro, 
aber nicht mehr als 50.000 Euro im Einzelfall,

	 2.6 		� Verträge über die Nutzung von Grundstücken oder 
beweglichem Vermögen bei einem jährlichen Miet-
wert oder Pachtwert von mehr als 3.000 Euro, aber 
nicht mehr als 5.000 Euro; bei der Vermietung gemein-
deeigener Wohnungen in unbeschränkter Höhe,

	 2.7 		� die Veräußerung von beweglichem Vermögen im Wert 
von mehr als 25.000 Euro, aber nicht mehr als 50.000 
Euro im Einzelfall.

§ 8 Technischer Ausschuss
1) 	� Der Geschäftskreis des Technischen Ausschusses umfasst fol-

gende Aufgabengebiete:
	 1.1	 	� Bauleitplanung und Bauwesen (Hoch- und Tiefbau, 

Vermessung),
	 1.2 		 Versorgung und Entsorgung,
	 1.3 		� Straßenbeleuchtung, technische Verwaltung der Stra-

ßen, Bauhof, Fuhrpark,
	 1.4 		 Verkehrswesen,
	 1.5 		 Feuerlöschwesen und Zivilschutz,
	 1.6 		 Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten,
	 1.7 		 Technische Verwaltung gemeindeeigener Gebäude,
	 1.8 		� Sport-, Spiel-, Freizeiteinrichtungen, Park- und Garten-

anlagen,
	 1.9		� Umweltschutz, Landschaftspflege und Gewässerun-

terhaltung.
2) 	� In seinem Geschäftskreis entscheidet der Technische Aus-

schuss über:
	 2.1	 	� die Erklärung des Einvernehmens der Gemeinde bei 

der Entscheidung über:
	 2.1.1 	� die Zulassung von Ausnahmen von der Veränderungs-

sperre (§ 14 Abs. 2 Baugesetzbuch -BauGB-),
	 2.1.2 	� die Zulassung von Ausnahmen und die Erteilung von 

Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungs-
planes (§ 31 BauGB),

	 2.1.3 	� die Zulassung von Vorhaben während der Aufstellung 
eines Bebauungsplanes (§ 33 BauGB),

	 2.1.4 	� Die Zulassung von Vorhaben innerhalb der im Zusam-
menhang bebauten Ortsteile (§ 34 BauGB),

	 2.1.5 	� die Zulassung von Vorhaben im Außenbereich (§ 35 
BauGB), wenn in den Fällen,

	 2.1.1 bis 2.1.5 
			�   die jeweilige Angelegenheit für die städtebauliche 

Entwicklung der Gemeinde nicht von grundsätzlicher 
Bedeutung oder Wichtigkeit ist,

	 2.2 		� die Stellungnahmen der Gemeinde zu Bauanträgen 
nach § 53 Abs. 2 und § 54 Abs. 2 LBO,

	 2.3 		� die Entscheidung über die Ausführung eines Vor-
habens des Hoch- und Tiefbaus (Baubeschluss) und 
die Genehmigung der Bauunterlagen, die Vergabe 
der Lieferungen und Leistungen für die Bauausfüh-
rung (Vergabebeschluss) sowie die Anerkennung der 
Schlussabrechnung (Abrechnungsbeschluss) bei vo-
raussichtlichen bzw. tatsächlichen Gesamtbaukosten 
von nicht mehr als 50.000 Euro im Einzelfall,

	 2.4 		� planerische Leistungen und Gutachten bei voraus-
sichtlichen Honorarkosten von nicht mehr als 50.000 
Euro, soweit nicht Nr. 2.3,

	 2.5 		� Anträge auf Zurückstellung der Entscheidung über die 
Zulässigkeit von Vorhaben und auf vorläufige Untersa-
gung gem. § 15 BauGB,

	 2.6 		� die Erteilung von Genehmigungen und die Entschei-
dung über allgemeine erteilte Genehmigungen nach 
§ 144 BauGB.

IV. Der Bürgermeister

§ 9 Zuständigkeiten
1) 	� Der Bürgermeister leitet die Gemeindeverwaltung und vertritt die 

Gemeinde. Er ist für die sachgemäße Erledigung der Aufgaben 
und den ordnungsgemäßen Gang der Verwaltung verantwortlich 
und regelt die innere Organisation der Gemeindeverwaltung. Der 
Bürgermeister erledigt in eigener Zuständigkeit die Geschäfte der 
laufenden Verwaltung und die ihm sonst durch Gesetz oder vom 
Gemeinderat übertragenen Aufgaben. Weisungsaufgaben erle-
digt der Bürgermeister in eigener Zuständigkeit, soweit gesetzlich 
nichts anderes bestimmt ist. Dies gilt auch, wenn die Gemeinde 
in einer Angelegenheit angehört wird, die aufgrund einer Anord-
nung der zuständigen Behörde geheim zu halten ist.

2) 	� Dem Bürgermeister werden folgende Aufgaben zur Erledi-
gung dauernd übertragen, soweit es sich nicht bereits um 
Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt:

	 2.1 		� Die Bewirtschaftung der Mittel nach dem Haushalts-
plan bis zum Betrag von 25.000 Euro im Einzelfall,
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	 2.2 		� die Zustimmung zu überplanmäßigen Ausgaben und 
zur Verwendung von Deckungsreserven von bis zu 
5.000 Euro im Einzelfall,

	 2.3 		� die Ernennung, Einstellung und Entlassung und sons-
tige personalrechtliche Entscheidungen von Ange-
stellten der Vergütungsgruppen TVÖD EG 1 bis 8, 
Aushilfsangestellten, Arbeitern, Beamtenanwärtern, 
Auszubildenden, Praktikanten und anderen in Ausbil-
dung stehenden Personen,

	 2.4 		� die Gewährung von unverzinslichen Lohn- und Ge-
haltsvorschüssen sowie Unterstützungen und von Ar-
beitgeberdarlehen im Rahmen der Richtlinien,

	 2.5 		� die Bewilligung von nicht im Haushaltsplan einzeln 
ausgewiesenen Freigebigkeitsleistungen bis zu 3.000 
Euro im Einzelfall,

	 2.6 		 die Stundung von Forderungen im Einzelfall,
	 2.6.1 	 bis 6 Monaten in unbeschränkter Höhe,
	 2.6.2 	 über 6 Monate bis zu einem Betrag 10.000 Euro,
	 2.7 		� den Verzicht auf Ansprüche der Gemeinde und die 

Niederschlagung solcher Ansprüche, die Führung von 
Rechtsstreiten und den Abschluss von Vergleichen, 
wenn der Verzicht oder die Niederschlagung, der Streit-
wert oder bei Vergleichen das Zugeständnis der Ge-
meinde im Einzelfall nicht mehr als 3.000 Euro beträgt,

	 2.8 		� die Veräußerung und dingliche Belastung, der Erwerb 
und Tausch von Grundeigentum oder grundstücks-
gleichen Rechten einschließlich der Ausübung von 
Vorkaufsrechten im Wert bis 25.000 Euro,

	 2.9 		� Verträge über die Nutzung von Grundstücken oder 
beweglichen Vermögen bis zu einem jährlichen Miet- 
oder Pachtwert von 3.000 Euro im Einzelfall,

	 2.10 	� die Veräußerung von beweglichem Vermögen bis 
25.000 Euro im Einzelfall,

	 2.11 	� die Bestellung von Bürgern zu ehrenamtlicher Mitwir-
kung sowie die Entscheidung darüber, ob ein wichti-
ger Grund für die Ablehnung einer solchen ehrenamt-
lichen Mitwirkung vorliegt,

	 2.12 	� die Zuziehung sachkundiger Einwohner und Sachver-
ständiger zu den Beratungen einzelner Angelegenheiten 
im Gemeinderat und in beschließenden Ausschüssen,

	 2.13 	� die Beauftragung der Feuerwehr zur Hilfeleistung in 
Notlagen und mit Maßnahmen der Brandverhütung 
im Sinne des § 2 Abs. 2 des Feuerwehrgesetzes,

	 2.14 	� die Entscheidung zu Übernahme von Ausfallhaftun-
gen für Darlehen im Rahmen der Wohnungsbauförde-
rung bei der Landeskreditbank Baden-Württemberg 
– Förderbank in Karlsruhe und die Übernahme der 
erforderlichen Ausfallbürgschaft durch die Gemeinde, 
sowie Pfandfreigaben und Schuldhaftentlassungen 
für diese Darlehen bis 250.000 Euro.

V. Ortsteile

§ 10 Benennung der Ortsteile
1) 	� Das Gemeindegebiet besteht aus folgenden, räumlich vonei-

nander getrennten Ortsteilen
	 1.1 		 Gutach
	 1.2 		 Bleibach
	 1.3 		 Siegelau
2) 	� Die räumlichen Grenzen der einzelnen Ortsteile nach Absatz 1 

sind jeweils die Gemarkungen der früheren Gemeinden glei-
chen Namens.

VI. Unechte Teilortswahl

§ 11 Unechte Teilortswahl
1) 	� Die unechte Teilortswahl wurde zur Wahl der Gemeinderäte 

am 13.06.2004 aufgehoben. Die Zahl der Gemeinderäte er-
gibt sich ab diesem Zeitpunkt aus § 3 Abs. 2.

VII. Schlussbestimmungen

§ 12 Inkrafttreten
Diese Hauptsatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2025 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 23. Oktober 2001, einschließ-
lich der in der Zwischenzeit ergangenen Änderungen, außer Kraft.

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird 
nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht mündlich, 
schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Be-
kanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend 
gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begrün-
den soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften 
über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.
Gutach im Breisgau, den 17.12.2024
gez. Sebastian Rötzer, Bürgermeister

Umgestaltung Abschiedsraum
Um den Abschiedsraum in 
der Einsegnungshalle Gutach 
würdevoll zu verschönern, 
wurde kürzlich eine Wand von 
„Ekim Graffix“ professionell 
mit Airbrushtechnik gestal-
tet. Der Technische Ausschuss 
entschied sich vorab aus drei 
Vorschlägen für dieses Motiv, 
welches unserer Meinung nach 
sehr gelungen ist.
Ihre Gemeindeverwaltung

Verkehrsregelung bei Bauarbeiten an und auf  
öffentlichen Straßen
Die Vollsperrung der K5109/Freiämter Straße in Gutach-Sie-
gelau im Bereich zwischen Zinken und Gescheid bei km 4,150 
mit Umleitungsbeschilderung wird wegen Böschungsarbei-
ten weiter bis 10.01.2025 verlängert.
Wir bitten um Beachtung.� Ihre Gemeindeverwaltung

 
Foto:  

Gemeinde Gutach im Breisgau
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Gemeindeverwaltung
Bürgermeisteramt Gutach im Breisgau
Dorfstraße 33, 79261 Gutach im Breisgau
Tel.: 07685 9101-0, Fax: 07685 9101-25
www.gutach.de
Öffnungszeiten/Sprechzeiten:
Mo. – Fr., 	 08:00 – 12:30 Uhr
Do., 		  14:00 – 18:00 Uhr

Bürgermeister:
Sebastian Rötzer, Tel.: 9101-12, roetzer@gutach.de

Sekretariat:
Yvonne Senger, Tel.: 9101-12, senger@gutach.de

Bürgerbüro:
Jasmin Spitz, Tel.: 9101-20, spitz@gutach.de
Patrizia Sofia, Tel.: 9101-21, sofia@gutach.de

Friedhofsverwaltung:
Florian Schindler, Tel.: 9101-75, friedhofsverwaltung@gutach.de

Standesamt/Bürgerbüro:
Susanne Klausmann, Tel.: 9101-14, klausmann@gutach.de

Hauptamt:
Jörg Barth, Tel.: 9101-15, barth@gutach.de
Helga Weber, Tel.: 9101-13, weber@gutach.de

Bauamt:
Wencke Heß, Tel.: 9101-17, hess@gutach.de
Hannes Dezulian, Tel.: 9101-37, dezulian@gutach.de
Stefanie Resch, Tel.: 9101-24, resch@gutach.de
Florian Schindler, Tel.: 9101-75, schindler@gutach.de
Ann-Kristin Siemsen, Tel.: 9101-36, siemsen@gutach.de

Wasserversorgung:
Andrik Hoffmann, Tel.: 0175-6036555, wassermeister@gutach.de

Gemeindekasse:
Jessica Suhm, Tel.: 9101-19, suhm@gutach.de
Verena Poppensieker, Tel.: 9101-18, poppensieker@gutach.de

Rechnungsamt
Dominik Pfundstein, Tel.: 9101-22, pfundstein@gutach.de
Niklas Wiese, Tel.: 9101-23, wiese@gutach.de

Zweitälerland-Tourismus:
Geschäftsstelle, Tel.: 19433, info@zweitaelerland.de

Kommunale Kinderkrippe „Schatzkiste“
Tel.: 9101-77, schatzkiste@gutach.de

Schulen:
SBBZ Elztal-Schule, Tel.: 9101-70, 
elztal-schule@gutach.schule.bwl.de
Grundschule Zweitälerland
Tel.: 07681 8563, grundschule-ztl@gutach.de
Turnhalle Bleibach, Tel.: 910178

Grundbuchamt
Das Amtsgericht Emmendingen, Grundbuchamt, 
Liebensteinstraße 2, 79312 Emmendingen,
Telefon: 07641 96587 600 (Zentrale),
Fax: 07641 96587 603,
E-Mail: poststelle@gbaemmendingen.justiz.bwl.de,
ist für alle Grundbuchangelegenheiten zuständig.

Bitte nutzen Sie auch die Möglichkeit einer telefonischen 
Terminabsprache, da nicht alle Ämter dauerhaft besetzt 
sind.

Rauchmelder retten Leben

Die Gemeinde
Gutach im Breisgau gratuliert

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
Wir gratulieren allen Jubilaren, besonders den Altersjubilaren 
recht herzlich, die in dieser Woche ihren Geburtstag feiern und 
wünschen Ihnen alles Gute, Glück und Gesundheit sowie viele 
schöne und gesellige Stunden.
Ihre Gemeinde Gutach im Breisgau

Bekanntmachungen anderer Behörden

Mitteilungen des
Landratsamtes Emmendingen

Christbaumabholung  
am Samstag, 11. Januar 2025

Alle Jahre wieder kommt nach dem 
Ende der Weihnachtszeit auch das 
Ende der Christbäume. Seit vielen Jah-
ren werden die Bäume im Landkreis 
Emmendingen in einer großen Stra-
ßensammlung kostenlos abgeholt. 
2025 wird das zwischen dem 8. und 
17. Januar 2025 passieren. In der Ge-
meinde Gutach im Breisgau wird die 
Sammlung am Samstag, 11. Janu-
ar 2025 von den Pfadfindern Gutach 

durchgeführt. Am Abholtag sollten die Bäume gut sichtbar am 
Straßenrand platziert und jeglicher Schmuck entfernt sein, da 
sie im Anschluss meist gehäckselt und kompostiert werden. 
Wer seinen Weihnachtsbaum schon vorher entsorgen möchte 
und keine Lagermöglichkeit bis zum Sammeltag hat, kann ihn 
auch jederzeit kostenlos auf den Grünschnittplätzen im Land-
kreis abgeben. Die Standorte und Öffnungszeiten der Grün-
schnittplätze stehen im Internet unter 
www.landkreis-emmendingen.de > Grünschnittplätze.

Neue Adresse des Pflegestützpunkts und der  
Altenhilfekoordination ab dem 20. Januar 2025
Der Pflegestützpunkt und die Altenhilfekoordination des Land-
ratsamts Emmendingen ziehen am Donnerstag, 16. Januar 
2025 von der Romaneistraße 3 ins Hauptgebäude des Landrat-
samts in der Bahnhofstraße 2-4 um. Aufgrund des Umzugs sind 
sie am 16. und 17. Januar geschlossen. Ab Montag, 20. Januar 
2025 sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann wieder 
erreichbar. Die Kontaktdaten sind auf der Homepage des Land-
ratsamts www.landkreis-emmendingen.de unter Verwaltung & 
Service – Sozialamt – Soziale Fachdienste zu finden.

Müllgebührenbescheide und neue Müllmarken
Am 27. Januar 2025 werden die Müllgebührenbescheide für das 
Jahr 2025 per Post an die Grundstücks-/Wohnungseigentümer 
bzw. die angemeldeten Hausverwaltungen verschickt. Mit dem 
Gebührenbescheid gibt es neue Müllmarken. Die Müllmarke auf 
den Mülltonnen ist der Nachweis dafür, dass die Tonne registriert 
ist und dafür Müllgebühr gezahlt wird. Auch die neuen Müllmar-
ken enthalten keine Jahreszahl und sind somit einige Jahre gültig.
Mieter erhalten keinen Gebührenbescheid, sondern rechnen ihre 
anteiligen Müllgebühren mit ihrem Vermieter bzw. der Haus-
verwaltung ab. Die Abfallgebühren sind in einem Betrag am  
1. März 2025 fällig. Müllbehälteranträge, die nach dem 31. Ok-
tober 2024 vorgelegt wurden und daher nicht mehr im Jahres-
bescheid berücksichtigt werden konnten, werden mit einem Än-
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derungsbescheid Anfang Februar nachberechnet. Anträge und 
Änderungsmitteilungen (z. B. Umzug, Eigentumswechsel, etc.) 
müssen schriftlich durch den Eigentümer oder die bei der Abfall-
wirtschaft angemeldete Hausverwaltung erfolgen.
Antragsformulare sowie ein Merkblatt mit wichtigen Informa-
tionen sind bei der Abfallwirtschaft des Landratsamtes, in den 
Rathäusern und auf der Internetseite des Landratsamtes, www.
landkreis-emmendingen.de, erhältlich. Sogenannte Sepamanda-
te für den Bankeinzug der Müllgebühren können nur schriftlich 
über das Formular (liegt dem Bescheid bei oder ist auf unserer 
Internetseite abrufbar) gestellt oder geändert werden.
Erfahrungsgemäß gibt es in den ersten Tagen nach Versand der 
Müllgebührenbescheide viele Rückfragen, so dass die telefoni-
sche Erreichbarkeit der Abfallwirtschaft eingeschränkt sein kann. 
Der Eigenbetrieb bittet dafür um Verständnis.

Landwirtschaftsamt
Infos zum Vorbereitungslehrgang Meister und Meisterin der 
Hauswirtschaft
Am Dienstag, 28. Januar 2025 können sich Interessierte über 
die schulische Weiterbildung zur Meisterin oder zum Meister der 
Hauswirtschaft informieren. Die Veranstaltung findet von 14:00 
bis 17:00 Uhr am Landwirtschaftlichen Bildungszentrum, Hoch-
burg 7 in 79312 Emmendingen-Hochburg statt. Eine Anmeldung 
ist nicht erforderlich. Der berufsbegleitende Theorie- und Praxis-
unterricht dauert 18 Monate und ist in vier Module eingeteilt. Der 
Unterricht findet in Teilzeitform statt. Schultag ist donnerstags 
von 08:45 bis 16:30 Uhr. Der Schulstart ist für Dienstag, 8. April 
2025 geplant. Mit dem Abschluss sind die beruflichen Perspek-
tiven vielfältig: Meisterinnen und Meister der Hauswirtschaft ha-
ben die Ausbildereignung, können als Fach- und Führungskräfte 
in hauswirtschaftlichen Betrieben tätig werden oder in Dienst-
leistungs- oder Diversifizierungsbereichen selbstständig werden. 
Außerdem kann die Weiterbildung zum/r Technischen Lehrer/in 
oder ein Hochschulstudium angeschlossen werden.
Weitere Auskünfte erteilt Frau Andrea Fromm unter 07641/451-9142 
oder über E-Mail: bildungszentrum@landkreis-emmendingen.de.
Weitere Informationen zu Voraussetzungen und Anmeldung un-
ter https://lmy.de/oKnXF.

Mehr als Kraut und Rüben: 
Mit regionalen Zutaten fit durch den Winter
Geht man im Sommer in den Supermarkt, steht in der Obst- und 
Gemüseabteilung ein vielfältiges Angebot zur Verfügung. Die 
Auswahl im Winter ist beinahe unverändert. Erdbeeren, Gurken, 
Tomaten und Co. liegen in den Supermarktregalen bereit. Was 
dabei häufig vergessen wird, ist, dass es im Winter eine breite 
Auswahl an regionalem und saisonalem Gemüse gibt, das Ab-
wechslung bringt und unseren Speiseplan bereichert. Weniger 
bekannte oder vergessene Gemüsearten wie Mangold, Schwarz-
wurzeln, Pastinaken oder Wirsing etc. sind es wert, in der kalten 
Jahreszeit wiederentdeckt zu werden. Der Vorteil, sie werden im 
reifen Zustand geerntet und enthalten dadurch mehr Nährstof-
fe als Winterimportware. Zudem schont das regionale Powerge-
müse durch kurze Tarnsportwege mit geringen CO₂-Emissionen 
auch die Umwelt. Beim Kochworkshop unter dem Motto „Mehr 
als Kraut und Rüben“ des Landwirtschaftlichen Bildungszent-
rum Emmendingen-Hochburg lernen die Teilnehmenden, wie 
im Winter abwechslungsreich regional gekocht und eingekauft 
werden kann. Darüber hinaus erhalten sie allerhand Tipps und 
Tricks, wie man sich in der kalten Jahreszeit am besten fit hält. 
Termin: Montag, 20. Januar von 18:00 bis 21:00 Uhr am Land-
wirtschaftlichen Bildungszentrum Emmendingen-Hochburg. 
Teilnehmerbeitrag 15 €. Anmeldung über den folgenden Link: 
www.terminland.de/landkreis-emmendingen. Der Kurs wird im 
Rahmen der Initiative „BaWü zu Tisch“ durch das Ministerium 
für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-
Württemberg gefördert.

Gewerbeakademie Freiburg

Digitale Zahntechnik in vier Wochen
Die Digitalisierung nimmt in der Zahntechnik an Fahrt auf. Zahn-
ersatz und Prothesen werden zunehmend am PC konstruiert 
und computergesteuert gefertigt. An der Gewerbeakademie 
der Handwerkskammer Freiburg können sich Zahntechniker zur 
„CAD-/CAM-Fachkraft Zahntechnik“ fortbilden. Der nächste Voll-
zeitkurs findet vom 10. März bis 8. April 2025 statt. Die Unter-
richtszeiten: Montag bis Donnerstag, 8:00 bis 16:30 Uhr, Freitag 
bis 12:45 Uhr. Die Teilnehmer lernen den gesamten Workflow 
kennen – vom Erstellen und Designen bis hin zur Fertigung an 
CNC-Maschinen mit allen Hintergründen.
Weitere Auskunft bei der Gewerbeakademie unter Telefon 
0761/15250-17 oder www.gewerbeakademie.de/weiterbildung.

Polizeipräsidium 
Freiburg

AKTUELLE MITTEILUNG IHRER POLIZEI

Betrug beim Online-Trading
UNSERE FAKTEN: Die Aussicht auf leicht verdientes Geld lockt 
aktuell viele Menschen auf unseriöse Trading-Plattformen im In-
ternet. Die Opfer investieren im Glauben, gut beraten worden zu 
sein und sehen ihr Geld nie wieder.
HINTERGRÜNDE:
Die Internetseiten der Cyberkriminellen werben mit Markenzei-
chen bekannter Firmen, Persönlichkeiten des öffentlichen Le-
bens oder positiven Erfahrungen anderer und versprechen hohe 
Renditen. Interessierte werden nach der Registrierung direkt von 
einer angeblichen Brokerin oder einem angeblichen Broker kon-
taktiert und dazu gedrängt, eine erste kleine Investition zu täti-
gen.
Der Wunsch auf die Auszahlung der schnell erzielten Gewinne 
wird aus unterschiedlichen Gründen abgelehnt.
TIPPS:
•	 Seien Sie misstrauisch bei Versprechen auf hohe Renditen mit 

wenig Risiko.
•	 Informieren Sie sich genau über die Trading-Plattform, bevor 

Sie sich anmelden oder Geld überweisen.
•	 Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.
•	 Geben Sie keine sensiblen Daten, wie z. B. Zugangsdaten zum 

Online-Banking oder zum Depot, preis.
•	 Geben Sie keiner fremden Person einen Remote-Zugang zu Ih-

rem Rechner.
•	 Nutzen Sie den Service der Verbraucherzentrale Baden-Würt-

temberg.
•	 Geben Sie den Namen Ihres/Ihrer Internetbekanntschaft mit 

dem Zusatz „Scammer“ beispielsweise bei Google ein. Die 
Suchmaschine kann in vielen Fällen einen Verdacht bestätigen.

Wir möchten, dass Sie sicher leben!
Ihre Polizei
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Kindergarten und Schulnachrichten

Katholische Kindergärten  
St. Franziskus und St. Michael

Anmeldungserinnerung der neu aufzunehmenden Kinder
Kath. Kindergarten St. Franziskus Kath. Kindergarten St. Michael
Schulstr. 6 Kirchstr. 12
79261 Gutach/Bleibach 79261 Gutach
Tel.: 07685/235 Tel.: 07681/9469
E-Mail: kiga.st.franziskus.blei-
bach@kath-semes.de

E-Mail: kiga.st.michael.gutach@
kath-semes.de

Anmeldungserinnerung der neu aufzunehmenden Kinder
Liebe Eltern, Sie benötigen für das Kindergartenjahr 
2025/2026 einen Kindergartenplatz, und haben sich bislang 
noch nicht angemeldet? Dann bitten wir Sie, bis zum 31.01.2025 
Ihr Kind in den Einrichtungen St. Franziskus, Bleibach oder St. Mi-
chael, Gutach anzumelden.
Für unsere Planung ist es erforderlich, dass alle Kinder, die im 
Laufe des nächsten Kindergartenjahres, vom September 25 - 
August 26, aufgenommen werden sollen, am offiziellen Anmel-
deverfahren teilnehmen.
Bitte vereinbaren Sie mit der jeweiligen Einrichtung einen Termin.
Später eingehende Anmeldungen können nur bei freier Kapazi-
tät berücksichtigt werden.
Wir freuen uns auf Sie.
Ihre Kindergärten der Gemeinde Gutach
Ihr Ansprechpartner im Kindergarten St. Franziskus ist 
	 Frau Löffler-Rießle (Tel.: 07685/ 235 oder per 
	 E-Mail kiga.st.franziskus.bleibach@kath-semes.de) 
und im Kindergarten St. Michael ist es 
	 Frau Birklein (Tel.: 07681/9469 oder per 
	 E-Mail kiga.st.michael.gutach@kath-semes.de).

Kindergarten und 
Freie Schule Elztal e.V.

Einschulung zum Schuljahr 2025/26 an der Freie Schule Elztal
Die Freie Schule Elztal in Kollnau steht seit fast 40 Jahren für eine 
Pädagogik, die Kindern in kleinen Klassengemeinschaften von 
durchschnittlich 15 Kindern, das Lernen in eigenem Tempo und 
mit individueller pädagogischer Begleitung ermöglicht.
Als staatlich genehmigte Privatschule wird auf Basis der Waldorf-
pädagogik und entlang des Waldorflehrplans ohne Notendruck 
unterrichtet. Neben mathematisch, sprachlichen und fremd-
sprachlichen Unterrichtsinhalten wird Wert auf künstlerisch-
handwerkliche Fächer wie Handarbeit, Werken, Musik und Kunst 
gelegt.
Das Aufnahmeverfahren für die neue erste Klasse im Schuljahr 
2025/26 ist eröffnet und Anmeldungen können bis zum 10. Ja-
nuar 2025 eingereicht werden.
Weitere Informationen zur Pädagogik sowie Anmeldeformulare 
stehen unter http://anmeldung.freieschuleelztal.de/ zur Verfü-
gung.

ZweiTälerLand Elztal & Simonswäldertal

Ausgezeichnet übernachten bei Qualitätsgastgebern
Das ZweiTälerLand hat sich dieses Jahr der Überprüfung zur Qua-
litätsregion Wanderbares Deutschland unterzogen. Hierfür sind 
auch Gastgeber notwendig, die das Zertifikat „Qualitätsgasge-
ber“ tragen. Zuletzt wurden nun zwei Betriebe ausgezeichnet.
Das Wanderheim Kreuzmoos wurde Anfang 2024 von Fami-
lie Göppert übernommen und liebevoll als Vereinshütte des 
Schwarzwaldvereins weitergeführt und ist weit über die Grenzen 

des ZweiTälerLands hinaus als Wandergaststätte bekannt. Am 
ZweiTälerSteig liegend finden hier auch viele Mehretappenwan-
derer eine Bleibe in der Freiämter Höhenlage. Familie Göppert als 
neue Betreiber erhält damit zum ersten Mal die Auszeichnung als 
Qualitätsgastgeber.
In Biederbach-Frischnau wurde zudem der 3-Sterne-Superier-
Landgasthof Adler-Pelzmühle nach drei Jahren erneut auf die 
Kriterien des Deutschen Wanderverbandes geprüft. Das von Fa-
milie Herr geführte Haus richtet seine Angebote voll auf Wande-
rer aus: Gepunktet wurde mit optionalen Wandertouren mit dem 
Seniorchef, regionaler Küche und allen notwendigen räumlichen 
Notwendigkeiten für Wanderer, wie einen Trockenraum für nass 
gewordene Kleidung.

 
Urkundenüberreichung an Küchenchef Frank Herr vom Landgast-
hof Adler-Pelzmühle Göppert durch Jessica Bühler (ZweiTälerLand, 
rechts) und Petra Thoma (Gemeinde Biederbach)�Fotos: ZTL Touristik

 
Urkundenüberreichung an die Betreiberin des Wanderheim Kreuz-
moos, Maria Göppert durch Jessica Bühler (ZweiTälerLand, links)

Wechsel im Vorsitz der Gesellschafterversammlung des 
ZweiTälerLand Tourismus
In der vergangenen Gesellschafterversammlung des ZweiTäler-
Lands wurde ein neuer Vorsitzender bestimmt. Zum Jahreswech-
sel wird Elzachs Bürgermeister Roland Tibi diese Rolle vom Bie-
derbacher Amtskollegen Rafael Mathis übernehmen.
In der Organisationsstruktur des ZweiTälerLands, genauer gesagt 
in der Elztal & Simonswäldertal Tourismus GmbH & Co. KG, unter 
der fungiert wird, gibt es die Gesellschafterversammlung, in die 
Vertreter der Gemeinderäte im ZweiTälerLand entsendet werden 
und die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister vertreten sind. 
Der Vorsitzende der Versammlung wird aus den eigenen Reihen 
für die Dauer von zwei Jahren gewählt. Ab Januar 2025 wird El-
zachs Stadtoberhaupt Roland Tibi den Vorsitz übernehmen und 
von Oberbürgermeister Michael Schmieder aus Waldkirch als 
Stellvertreter unterstützt. Tibi war schon aktuell der stellvertre-
tende Vorsitzende gemeinsam mit dem bisherigen Vorsitzenden 
Rafael Mathis, Biederbachs Bürgermeister.
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Bisheriger Vorsitzender Rafael Mathis mit seinem Nachfolger Roland 
Tibi und Julius Müller (von links)� Foto: ZTL Touristik

Kirchliche Nachrichten

Seelsorgeeinheit Mittleres
Elz- und Simonswäldertal

So., 12.01.2025 - SONNTAG DER TAUFE DES HERRN
09:00	 Obersimonswald	� Eucharistiefeier - Birgit Furtwängler / 

Hedwig Trenkle
10:30	 Gutach			   Eucharistiefeier
Mo., 13.01.2025 - Heiliger Hilarius, Bischof von Poitiers, Kir-
chenlehrer [um 367]
17:00	 Bleibach			   Rosenkranz
18:00	 Bleibach			�   Eucharistiefeier - anschl. Anbetung u. 

Beichte, Franziskuskapelle
Di., 14.01.2025 - Dienstag der 1. Woche im Jahreskreis
18:30	 Bleibach			   Eucharistiefeier
Mi., 15.01.2025 - Mittwoch der 1. Woche im Jahreskreis
18:30	 Wildgutach		  Eucharistiefeier
Do., 16.01.2025 - Donnerstag der 1. Woche im Jahreskreis
08:00	 Bleibach			   Laudes
18:00	 Siegelau			   Rosenkranz
18:30	 Siegelau			   Eucharistiefeier
Fr., 17.01.2025 - Heiliger Antonius, Mönchsvater in Ägypten 
[356]
17:00	 Bleibach			   Rosenkranz
18:30	 Gutach			�   Eucharistiefeier - 1. Seelenamt Martin 

Hug / Hermann Hug u. August u. Berta 
Hug

Sa., 18.01.2025 - Samstag der 1. Woche im Jahreskreis Kollek-
te für die Pfarrkirche
10:30	 Untersimonswald	�1. Weggottesdienst für Erstkommuni-

onfamilien
18:30	 Bleibach			�   Eucharistiefeier am Vorabend - Josef 

Neumaier / Franz-Josef u. Theresia Lin-
dinger / Maria u. Hermann Faller u. An-
geh./ Maria u. Karl Kern

So., 19.01.2025 - 2. SONNTAG IM JAHRESKREIS Kollekte für 
die Pfarrkirche
09:00	 Siegelau			�   Eucharistiefeier - 1. Seelenamt Gertrud 

Resch / Vitus Schneider

10:30	 Untersimonswald	� Eucharistiefeier - Patrozinium St. Se-
bastian - mitgestaltet vom Kirchenchor 
- Lambert und Elisabeth Weis, Grüner 
Baum

12:00	 Untersimonswald	� Taufe 	 Valentin Wehrle (U), 
									         Sophie Maurer (U)
19:00	 Untersimonswald	�Vortrag Bildungswerk: Die Kilpensteige, 

Gemeindehaus

Sternsingeraktion
Die Sternsinger waren auf den Straßen der Seelsorgeeinheit un-
terwegs. Die Aktion läuft aber noch weiter. Falls Sie z. B. nicht zu 
Hause waren, die Sternsingeraktion aber unterstützen möchten, 
können Sie Ihre Spende in den beiden Pfarrbüros abgeben oder 
auf das Konto der Seelsorgeeinheit überweisen.
Röm. kath. Kirchengemeinde Mittleres Elz- u. Simonswäldertal: 
Sparkasse Freiburg Nördlicher Breisgau
IBAN:	 DE94 6805 0101 0023 0060 74, 
BIC: 	 FRSPDE66xxx, 
Verwendungszweck: Sternsingeraktion 2025

Pfarrbüro Gutach, Alexanderstr. 9, 79261 Gutach
Mo./Di./Do., 10-12 Uhr u. Mi., 16-18 Uhr, Tel. 07681/7113
Pfarrsekretariat: Anita Gehring
pfarrbuero.gutach@kath-semes.de
Pfarrer Rolf Paschke Tel. 07681/4943 667
rolf.paschke@kath-semes.de
Pater Fèlicien Nimbona: Tel 07685/9139 635
pater.felicien@kath-semes.de
Diakon Günter Hin, guenter.hin@kath-semes.de

Pfarrbüro Simonswald, Kirchstr. 8, 79263 Untersimonswald
Mo./Do., 9-11.30 Uhr u. Di., 16-18 Uhr, Tel. 07683/246
Pfarrsekretariat: Lucia Emmanuel
pfarrbuero.simonswald@kath-semes.de
Gemeindereferentin Cornelia Nagel
Tel. 07683 919 842, cornelia.nagel@kath-semes.de
Homepage: www.kath-semes.de

Evang. Paul-Gerhardt-Gemeinde
Kollnau-Gutach

Termine der Ev. Kirchengemeinden Kollnau und Waldkirch

Mittwoch, 08.01.
09:15 Uhr - 	 Fröhliches Frühstück, Ev. GH Kollnau
16:00 Uhr - 	 Gottesdienst, St. Nikolai Waldkirch
Sonntag, 12.01.
10:00 Uhr - 	� Gottesdienst mit Abendmahl und Taufe, mit an-

schl. Kirchcafé, Ev. Kirche Kollnau, Pfr. Hanser
18:30 Uhr - 	 Jugendgruppe „The CoNFirMedS“, Ev. GH Kollnau
Dienstag, 14.01.
09:30 Uhr - 	 Krabbelgruppe, Ev. GH Kollnau

Vereinsnachrichten

Seniorentreff Bleibach

Wir wünschen allen ein glückliches Neues Jahr 2025. 
Bleibt gesund und zuversichtlich.

Ein erster Ausblick auf unsere Veranstaltungen im 1. Halbjahr 
2025:
19. Februar: 	� Vortrag Frau Kopton, Marienapotheke Gutach im 

Sonnenkeller
19. März: 		  Besuch Käsemuseum Endingen
23. April: 		  Jockenhof Simonswald
21. Mai: 		  Sonnenkeller / Besichtigung SC Freiburg
28. Juni: 		  Fahrt nach Ötigheim „Weißes Rössl“
23. Juli: 		  Märchencafé.
Einzelheiten werden vor den jeweiligen Terminen bekanntgegeben.
Barbara, Conny und Sonja
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Bürgertre� Pferdestall Gutshof

Morgen wieder Markttag
Nach der Weihnachtspause wird es beim Gutshof am morgigen 
Donnerstag wieder Gelegenheiten zum Einkaufen von Backwa-
ren und Gemüse geben. Auch der Bürgertreff Pferdestall hat ge-
öffnet. Das Team freut sich auf zahlreiche Besucher.

Bürgertreff Sonnenkeller Bleibach e.V.

Unsere Öffnungszeiten im Januar 2025
Für alle Stammtisch-Freunde haben wir immer donnerstags von 
18:00 Uhr bis 22:00 Uhr geöffnet!
Am Freitag, 10.01.2025 um 20:00 Uhr findet die Generalver-
sammlung der Narrenzunft Bleibacher Leimedeyfel bei uns statt.
Das Sonnenkeller-Team freut sich auf euch!
SAVE THE DATE: Am diesjährigen Fasnet-Friddig, 28.02.2025 wol-
len wir wieder bei unserer beliebten Kellergaudi mit der Tanz- 
und Stimmungsband „Feel Harmony“ mit euch feiern! Merkt euch 
den Termin vor!

DRK Ortsverein
Gutach-Bleibach e.V.

Unser Jahr 2024 – Wir sagen Danke
Die Mitglieder des DRK Ortsvereins Gutach-Bleibach 

wünschen Ihnen ein frohes neues Jahr 2025.

Das Jahr 2024 ist vorbei und 
wir möchten Sie mitnehmen 
auf einen kleinen Rückblick 
und uns bei Ihnen bedanken, 
denn viele Aktionen wären 
ohne Ihre Unterstützung nicht 
möglich gewesen.
Zu Beginn des neuen Jahres 
gab es bei uns einen Wechsel 
in der Leitungsebene. Hei-
ko, Mathias und Jakob waren 
bisher das Leitungsteam und 
nach dem Wechsel besteht das 
Team nun aus Heiko, Franzi 
und Jakob. Wir möchten uns 
bei Mathias für sein Engage-
ment im Leitungsteam bedan-
ken und freuen uns, dass er uns 
weiterhin als aktive Einsatz-
kraft erhalten bleibt.

Neu im Portfolio des Ortsvereins waren die Übungsabende zum 
Thema Reanimation. Die Interessierten hatten die Möglichkeit, 
sich ohne Teilnahmegebühr mit dem Thema Wiederbelebung 
zu beschäftigen. Inhalte dieser Abende war das Erkennen einer 
bewusstlosen Person, die Anwendung der stabilen Seitenlage, 
durchführen der Herzdruckmassage und das Absetzen des Not-
rufs.
Im Mai erhielten wir passend dazu vom Lions Club Waldkirch-
Elztal eine Spende von 1000 € für die Anschaffung eines neuen 
öffentlich zugänglichen AED (Defibrillator), den Sie in der Volks-
bank Bleibach im Foyer im Notfall finden.
Weiterhin führten wir drei Seniorennachmittage in den verschie-
denen Ortsteilen durch, bei denen die Seniorinnen und Senioren 
fröhliche Stunden bei selbstgebackenem Kuchen und Kaffee 
verbringen konnten. Zur Finanzierung unserer Rotkreuzarbeit 
(Einsatzkleidung, Material, Ausbildung) sammelten wir an zwei 
Samstagen Altpapier in der Gemeinde und es kam eine beacht-
liche Menge von knapp 32 Tonnen zusammen. Bei unseren drei 
Blutspenden kamen 394 spendenwillige Personen vorbei, was 
schlussendlich 197 Liter lebensrettende Blutpräparate ergab. 

 
Foto: DRK.de

Und bei unserer Verbandskasten-Tauschaktion fanden 60 neue 
Verbandskästen ein neues Plätzchen im Auto oder bei Ihnen zu 
Hause.
Ebenfalls war 2024 ein einsatzreiches Jahr für unsere Einsatzkräf-
te. Wir wurden zu 24 HvO (Helfer vor Ort) Einsätzen, neun Bereit-
schaftseinsätzen (Brände, Verkehrsunfall) und zwei SEG-E (kreis-
weite Einsätze) alarmiert.
Außerdem leisteten wir viele Stunden bei Sanitätswachdiensten, 
die in der Gemeinde stattfanden, wie am Jubiläum der Leimedey-
fel, beim Maibaumstellen oder der Tauziehtage. Landkreisweit 
unterstützten wir andere DRK-Ortsvereine bei verschiedenen 
Diensten wie zum Beispiel bei den Konzerten auf dem Schloss-
platz Emmendingen, dem SeaYou Festival oder bei der Fasnet in 
Waldkirch und Oberwinden. Auch bei den Spielen des SC Frei-
burg waren unsere Einsatzkräfte mit am Start. Unterm Strich zäh-
len wir fast 2.500 ehrenamtlich geleistete Stunden für das Jahr 
2024, die wir mit den oben genannten Aktionen gefüllt haben 
und u. a. auch mit unserem Umzug in das neue Depot Gutach 
(ehemaliges Feuerwehr Gerätehaus Abt. Gutach) und dessen Re-
novierung.
Auch für das Jahr 2025 haben wir viele Aktionen geplant und wir 
möchten Ihnen hiermit einen Ausblick darauf geben.
Papiersammlungen: 		  15.03., 12.07. und 15.11.2025 
							       (jeweils samstags)
Blutspenden: 				   10.04., 18.09. und 11.12.2025 
							       (jeweils donnerstags)
Seniorennachmittage:	 23.03. Siegelau, 
							       22.06. Gutach und 
							       07.12.2025 Bleibach (jeweils sonntags)
Auch unsere Übungsabende zum Thema Wiederbelebung wer-
den wir weiterführen und zusätzlich das Thema Kindernotfälle 
anbieten. Die Termine geben wir rechtzeitig über das Mitttei-
lungsblatt und die sozialen Medien bekannt.
Wir freuen uns auf ein ereignisreiches Jahr 2025 mit Ihnen und 
hoffen weiterhin auf Ihre Unterstützung.
Ihr DRK Ortsverein Gutach-Bleibach

Trachtenkapelle Musikverein
Bleibach e.V.

Die Jahreshauptversammlung der Trachtenkapelle Musikverein 
Bleibach e. V. findet am Freitag, 31.01.2025 um 20:00 Uhr, im 
Bürgersaal in Bleibach statt.
Tagesordnung:
1. 	 Begrüßung
2. 	 Totenehrung
3. 	 Jahresbericht
4. 	 Kassenbericht
5. 	 Kassenprüfbericht
6. 	 Wahl der Kassenprüfer 2025
7. 	 Bericht des Dirigenten
8. 	 Bericht der Jugendleitung
9. 	 Bericht des Vorstandes
10. 	Entlastung des Gesamtvorstandes
11. 	�Ehrungen und Übernahme von (Jung-)MusikerInnen zu Aktiven
12. 	Verschiedenes, Wünsche, Anträge
Anträge zur Tagesordnung sind bis spätestens 17.01.2025 bei der 
1. Vorsitzenden Frau Sophia Heiny, Dorfstr. 18, 79261 Gutach-Blei-
bach einzureichen.
Ihre Trachtenkapelle Musikverein Bleibach e. V.

Musikverein Trachtenkapelle
Siegelau e.V. 

Jahreshauptversammlung
Der Musikverein Trachtenkapelle Siegelau hält am Freitag, 
24.01.2025 um 20:00 Uhr, im Gasthaus Bären in Siegelau seine 
Jahreshauptversammlung ab.
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Tagesordnung:
1. 	 Begrüßung und Totenehrung
2. 	 Tätigkeitsbericht des Schriftführers
3. 	 Kassenbericht
4. 	 Bericht der Kassenprüfer
5. 	 Entlastung der gesamten Vorstandschaft
6. 	 Ehrungen
7. 	 Wahl der Kassenprüfer
8. 	 Bericht des Jugendleiters
9. 	 Aufnahme von Jungmusikern
10. 	Bericht des Dirigenten
11. 	Verschiedenes, Wünsche und Anträge
Änderungswünsche zur Tagesordnung sind bis eine Woche vor 
der Versammlung beim 1. Vorsitzenden Matthias Nopper einzu-
reichen. Zu dieser Veranstaltung sind alle Mitglieder, Ehrenmit-
glieder, Freunde und Gönner des Musikvereins recht herzlich 
eingeladen.

Narrenzunft „Der Silberklopfer“ e.V.

Wir suchen noch Beiträge für unser Narreblättle 2025!
Die Narrenzunft Bleibach „Der Silberklopfer“ e. V. sucht noch Bei-
träge für das Narreblättle 2025!
Lustige Geschichten, Begebenheiten und Witze können noch bis 
zum 01.02.25 bei allen Narrenräten abgegeben werden. Wir freu-
en uns auch über eine E-Mail an juergen.disch@silberklopfer.de.

Kartenvorverkauf Zunftabend der Silberklopfer 2025
Am Samstag, 25.01.2025 um 10:00 Uhr findet im Bürgersaal 
Bleibach der Kartenvorverkauf für den Zunftabend der Bleiba-
cher Silberklopfer am 21.02.2025 statt. Karten können ab 16 Jah-
ren für je 9 € erworben werden.
Pro Person werden maximal 6 Karten verkauft. Verzehrbons für 
den Zunftabend sind ebenfalls bereits erhältlich.
Wer einen Gutschein hat, muss ebenfalls zum Kartenvorverkauf 
kommen und kann den Gutschein dort kostenfrei in eine Karte 
umtauschen. Nur solange der Vorrat reicht!

Einladung zur Teilnahme am Jubiläumsumzug in Rust mit 
den Silberklopfern Bleibach!
Am Sonntag, 19.01.2025 geht es los und wir wollen das ganze 
Dorf im Häs sehen! Dafür laden wir euch alle ein, uns zum Jubilä-
umsumzug der Balthasar Hexen in Rust zu begleiten.
Anfahrt ist gemeinsam mit dem Bus um 11:00 Uhr ab der Fest-
halle Bleibach, Rückfahrt um 18:00 Uhr. Die Mitfahrt ist für alle 
Hästräger kostenlos.
Der Umzug startet um 13:11 Uhr und wir haben die Startnummer 
6. Aufstellung ist in der Walter-Schiessle-Straße in Rust.
Wer noch ein Häs braucht, darf sich jederzeit bei allen Narrenrä-
ten oder unter juergen.disch@silberklopfer.de melden.
Wir freuen uns auf einen gelungenen ersten Auswärtstermin der 
diesjährigen Fasnet!
Mit einem kräftigen BLIBICH – DO!
Euer Narrenrat

Narrenzunft „Johlia vom Vögelestei“ e.V.

Neujahresgruß
Die Narrenzunft Johlia wünscht allen Nar-
ren, Freunden der Gudicher Fasnet und Un-
terstützern der Zunft einen großartigen Start 
ins neue Jahr 2025!
Möge das Jahr voller Frohsinn, Gesundheit 
und närrischem Spaß sein!
Euer Narrenrat mit
Oberjohlia, Gaissen & Alten Damen

 
Foto: JW

Seniorengemeinschaft Winden-Oberspitzenbach

Krippenfahrt
Am Mittwoch, 22.1.2025 ist eine Krippenfahrt nach Gengen-
bach in die schöne Stadtkirche und Berghaupten mit der sehens-
werten Lichterwaldkrippe geplant. Besonders freuen wir uns auf 
ein Wiedersehen mit Pfr. Erwin Schmidt. Eine Kaffeepause im Café 
Dreher sowie ein Abschluss im Gasthaus Rebstock Oberwinden 
sind vorgesehen. Fahrtkosten ca. 20,00 €.
Abf.: Bushaltestelle NW 11:30 Uhr, Bushaltestelle OW 11:40 Uhr
Eine Anmeldung ist erforderlich: 
NW Rosmarie Schultis, 	 07685 516,
OSp Luise Singler,	 		  07682 67612, 
OW Hilda Schromm, 		  07682 7113.
Euer Orgateam

Tauziehverein Dream Team 
Siegelau e.V.

Jahreshauptversammlung
Die Jahreshauptversammlung findet am Samstag, 18. Janu-
ar 2025 im Gasthaus Bären in Gutach-Siegelau statt; Beginn ist 
20:00 Uhr.
Tagesordnung:
1. 	 Begrüßung
2. 	 Totenehrung
3. 	 Jahresbericht Schriftführer
4. 	 Jahresbericht Kassenwart
5. 	 Kassenprüfungsbericht
6. 	 Entlastung der Vorstandschaft
7. 	 Wahlen
8. 	 Wahl der Kassenprüfer
9. 	 Ehrungen
10. 	Verschiedenes, Wünsche und Anträge
Zur Jahreshauptversammlung sind alle Mitglieder, Freunde und 
Gönner des Dream-Teams herzlich eingeladen. Anträge sind bis 
spätestens Samstag, 11. Januar 2025 beim 1. Vorsitzenden Tho-
mas Kaltenbach schriftlich einzureichen.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
Dream-Team Siegelau e. V.

Sonstiges

Aus- und Weiterbildung

Die Merian-Schule informiert über ihre Schularten
Am 15.01.2025 sowie am 04.02.2025 finden an der Merian-
Schule die Informationsabende zur Erzieher*innenausbildung 
sowie zu den Gymnasien und Berufskollegs statt. Von 17:00 bis 
19:00 Uhr kann man am 15.01.2025 beim „offenen Haus“ die 
Schule kennenlernen und ab 19:00 Uhr die Infoveranstaltungen 
zu den einzelnen Schularten besuchen und gezielt Fragen stellen.
Am 04.02.2025 findet anstatt des „offenen Hauses“ zusätzlich ab 
19:00 Uhr der Informationsabend für die Fachschule für Organisa-
tion und Führung statt.

Die Spenden-
plattform  
für Ihren Verein

       www.gemeinsamhelfen.de
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Seit 1978 sind die Heimattage das offizielle Lan-
desfest Baden-Württembergs. Gastgeber ist 
jeweils für ein Jahr und mit zwei festgelegten 
Events eine Stadt im Ländle. 2025 wird das Wein-
heim sein. Die Stadt an der Bergstraße bietet im 
Heimattage-Jahr besondere Höhepunkte.

Heimat ist ein Gefühl – so lautet das Motto des 
ganzen Jahres im „hohen Norden“ des Landes. 
Das Land schaut dann auf die Zwei-Burgen-
Stadt, die in diesem Jahr besonders kulturell ge-
prägt ist. Dabei bespielt Weinheims Kulturbüro-
team im wahrsten Sinne des Wortes besondere 
Orte in der Stadt – auch solche, die man nicht 
sofort als Veranstaltungsfläche kennt.

JAZZ UND KLASSIK
Wie den weltberühmten Schau- und Sich-
tungsgarten Hermannshof inmitten der Stadt 
mit zwei Konzerten von Künstlerinnen, die 
in ihrem Genre internationales Renomee 
besitzen und in Weinheim zuhause sind: 
Jazz-Pianistin und Echo-Preisträgerin Anke 
Helfrich sowie die Pianistin und Klavier-Pro-
fessorin Aleksandra Mikulska. „Ein wirklich be-
sonderes und exklusives Erlebnis“, beschreibt  

Martin Grieb vom Kulturbüro, der die Künst-
lerinnen für die Idee begeistern konnte. Ge-
meinsam mit der Heimattage-Beauftragten 
Ada Götz hat er das Programm entwickelt.

Wer an besonders eindrucksvolle Standorte in 
Weinheim denkt, kommt auf das Gerberbach-
viertel und natürlich auf die Burgen. Beide Orte 
werden im Heimattage-Jahr mit Theater und 
Musik ent sprechend in Szene gesetzt.

BÜLENT CEYLAN UND LAITH AL-DEEN 
Vom Land vorgegeben sind zwei zentrale Wo-
chenenden: Der Baden-Württemberg-Tag am 
Wochenende des 17. und 18. Mai, mit einer Live-
Bühne im Schlosspark sowie einer Leistungs- 
und Gewerbeschau in der Innenstadt, dazu 
einem verkaufsoffenen Sonntag. Auf der SWR-
Bühne tritt – ohne Eintritt – am Samstag, 17. Mai 
Soulsänger Laith Al-Deen auf, am Sonntag stellt 
Kulturbüroleiter Tobias Schindler ein buntes 
Familienprogramm zusammen – ebenfalls bei 
freiem Eintritt.

Tags zuvor, am Freitag, 16. Mai, gibt Come-
dy-Star Bülent Ceylan – inzwischen selbst  

Weinheimer – ein Heimspiel auf der Schlosspark-
Bühne. Tickets gibt es bereits im Vorverkauf.

TRADITION IM FOKUS
Bei den Landesfesttagen am 13. und 14. Sep-
tember hingegen stehen die Traditionen und 
Bräuche der Region und des Landes im Vorder-
grund. Höhepunkte sind der Landesfestumzug 
mit Gruppen aus dem ganzen „Ländle“ und die 
Verleihung der Heimatmedaille des Landes. 
Dabei wird Innenminister Thomas Strobl mit 
weiterer landespolitischer Prominenz die Stadt 
besuchen.

MUNDART-FESTIVAL
Lokaltypisch und heimatverbunden geht es 
im Oktober in der Stadthalle zu, wenn sich alle  
Lokalmatadore beim Mundart-Festival treffen.

Der Startschuss zu den Heimattagen 2025 fällt 
am Sonntag, 12. Januar, im Rahmen des Neu-
jahrsempfangs der Stadt Weinheim. Dabei 
wird Ministerialdirektor Rainer Moser aus dem 
Landesinnenministerium auch offiziell die Lan-
des-Heimattage-Standarte an OB Manuel Just  
überreichen. (km/red)

BaWue-Seite1

Foto: Vasilyev Ivan/iStock/Getty Images Plus

Foto: km/NM

FREIZEIT

HEIMATTAGE 2025 IN WEINHEIM: „HEIMAT IST EIN GEFÜHL“

BaWue-Seite1

Weinheim in Wolle: Zu den Heimattagen entsteht 
eine ganz besondere Stadtansicht.  

Viele weitere Infos zum 
Programm finden Sie 
unter diesem QR-Code 
oder auch hier:

https://nussbaumwelt.net/heimattage25

Zweiburgenstadt an der Bergstraße: Weinheim ist 2025 
der Gastgeber für die Heimattage Baden-Württemberg.
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www.arbeitsagentur.de www.azubibw.de

Ihr Stellenmarkt in
Baden-Württemberg

www.jobsuchebw.de

Unternehmen mit durch-
schnittlich mindestens 20 Ar-
beitsplätzen müssen bis zum 
31. März 2025 ihrer Anzeige-
p� icht nach §163 SGB IX nach-
kommen und die Beschäfti-
gungsdaten für das Jahr 2024 
bei der Bundesagentur für Ar-
beit einreichen. Betriebe, die 
im Jahresdurchschnitt 20 oder 
mehr Arbeitsplätze haben, 
sind gesetzlich verp� ichtet, 
mindestens fünf Prozent die-
ser Arbeitsplätze mit schwer-
behinderten Menschen zu be-
setzen. Für kleinere Betriebe 
gelten Sonderregelungen.

Um Arbeitgeber bei der Erstel-
lung und Übermittlung der 
Anzeige zu unterstützen, stellt 
die Bundesagentur für Arbeit 
über die Homepage www.iw-
elan.de die kostenlose Software 
IW-ELAN zur Verfügung. Hier 
be� nden sich außerdem Erläu-
terungen zur Hilfestellung für 
die Erstattung der Anzeige. Mit 

dieser benutzerfreundlichen An-
wendung können Arbeitgeber 
die relevanten Daten einfach 
elektronisch erfassen, überprü-
fen und direkt an die zuständige 
Agentur für Arbeit übermitteln. 
Die standardmäßige Versen-
dung von CD-ROMs mit der Soft-
ware IW-Elan wurde eingestellt.  
Erfüllen Arbeitgeber nicht ihre 
Beschäftigungsp� icht, muss 
eine Ausgleichsabgabe an das 
örtliche Integrations- bzw. In-
klusionsamt gezahlt werden. Mit 
IW-Elan lässt sich berechnen, ob 
und in welcher Höhe die Aus-
gleichabgabe für den Arbeit-
geber beglichen werden muss. 
Diese hat sich durch das Gesetz 
zum inklusiven Arbeitsmarkt 

zum 1. Januar 2024 für diejeni-
gen Arbeitgeber erhöht, die über 
den Jahresverlauf hinweg keinen 
schwerbehinderten oder gleich-
gestellten Menschen beschäftigt 
haben. Mit der Meldung zum 
Stichtag 31. März 2025 gelten die 
neuen Zahlbeträge, welche nach 
Betriebsgröße gesta� elt sind.
Durch die Ausgleichsabgabe 
werden Förderungen der Teil-
habe von Schwerbehinderten 
� nanziert, beispielsweise die be-
hindertengerechte Einrichtung 
eines Arbeitsplatzes oder den 
Eingliederungszuschuss, um die 
Integration von schwerbehin-
derten Personen in den Arbeits-
markt zu fördern. 
Mehr Informationen zur Aus-

gleichsabgabe sowie dem An-
zeigeverfahren � nden sich on-
line auf www.arbeitsagentur.de/
unternehmen/personalfragen/
pflichten-arbeitgeber/schwer-
behinderte-menschen.
Darüber hinaus steht der Arbeit-
geber-Service der Agentur für Ar-
beit mit kostenfreier Beratung zur 
Einstellung schwerbehinderter 
Personen unter der Rufnummer 
08 00-455 55 20 zur Verfügung.

Schnell online erledigen   Agentur für Arbeit – Regionaldirektion Baden-Württemberg

Beschäftigung schwerbehinderter Menschen 
bis 31. März 2025 der Arbeitsagentur melden

Foto: Adobe Stock

Mehr Informationen

Über diese Seite geht’s
zur kostenlosen Software!

Kontakt
Agentur für Arbeit 
Freiburg
Lehener Str. 77
79106 Freiburg
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STELLEN

IMMOBILIEN-VERKÄUFE

Ihre Immobilienexperten in der Region für
alle Fragen rund um Ihre Immobilie, ob Immobilien-
bewertung, Energieausweis, Kauf, Verkauf auch auf
Rentenbasis und Vermietung.
Profitieren Sie von unserer über 41-jährigen Erfahrung.
Rufen Sie uns an, mit uns kann man reden!

Telefon: 0761 88 85 72-70
freiburg@garant-immo.de
www.garant-immo.de

Transportunternehmen/
Subunternehmer gesucht
Aufgabenbeschreibung:
– Auslieferung von Amts- und Mitteilungsblättern
an Zusteller

– Vorgeplante Touren: dienstags bis freitags
– Zieladressen: Auslieferungsgebiete von NussbaumMedien
St. Leon-Rot, NussbaumMedien Bad Rappenau und
NussbaumMedienWeil der Stadt

– Optimierte und geplante Routen
– Eigenständige Beladung der Fahrzeuge

Anforderungen:
– Freundliches und professionelles Auftreten
– Handy mit Internetflatrate
– Gewerbeschein
– Fahrzeug mit entsprechender Fahrerlaubnis
– Gute Deutschkenntnisse
– Körperliche Belastbarkeit
– Flexibilität

NUSSBAUMMEDIEN St. Leon-Rot GmbH& Co. KG,
Opelstraße 29, 68789 St. Leon-Rot,
Kurzbewerbung bitte per E-Mail an:
logistik-slr@nussbaum-medien.de

Ihre Ansprechpartner:
Frau Back und Frau Höfer

               Mehr Informationen:
               www.arbeitsagentur.de/

Frist bis 31. März 2025

Die Bundesagentur für Arbeit informiert

Betriebe mit durchschnittlich 20 oder mehr Arbeits-
plätzen sind gesetzlich verp� ichtet, bis zum 31. März 
2025 ihre Beschäftigungsdaten für das Jahr 2024 an 
die Bundesagentur für Arbeit zu übermitteln.

Mit der kostenlosen Software, welche die Bundesagen-
tur für Arbeit zur Verfügung stellt, können die Daten aus 
dem Jahr 2024 schnell und einfach elektronisch erfasst 
und anschließend übermittelt werden. Die Software 
kann über die Seite www.iw-elan.de heruntergeladen 
werden.
Die Meldung der Beschäftigungsdaten trägt dazu bei, 
die Teilhabe von Menschen mit Schwerbehinderung am 
Arbeitsleben zu fördern. Bei Fragen hilft Ihnen die Bun-
desagentur für Arbeit unter 0800-4555520 weiter.

Über diese Seite geht’s
zur kostenlosen Software

FERIENSTRASSEN
in Baden-Württemberg

https://lokalmatador.net/ferienstrassen-bw
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AUTOUNTERRICHT

Nachhilfe
Klasse 4 bis zum Abi
Mathe, Deutsch, Englisch,
sehr preiswert (gewerblich)

g 01579 2470304

Grabmale
Fensterbänke
Treppenbeläge
79261 Gutach-Bleibach

Am Vogelhof 1 · Tel. 07685 442 · Fax 7560

Die Summe der vielen, kleinen Besonderheiten Baden-Württembergs

www.mein-laendle.de

Die Summe der vielen, kleinen Besonderheiten Baden-WürttembergsDie Summe der vielen, kleinen Besonderheiten Baden-Württembergs

Durbacher Rehschnitzel

Karbatschenknall zur Fasnetszeit

1 / 2025 
Januar
Februar
6,20 EUR
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Juwel an den FlüssenWertheim an Tauber und MainErfolg mit DelleChampagnerflasche aus dem LändleWolfsländleAuf sanften Pfoten kehrt er zurück

1
25

Jetzt im Handel

Wild

Gerne auch       Wohn-/Reisemobile
CABRIOLETS · SPORTWAGEN · SUVs 
Old-/Youngtimer & PKWs aller Art!

ANKAUF GEPFLEGTER FAHRZEUGE!

“ 0711 - 3424 7363
info@auto-schwab-fellbach.de
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Gerne auch       Wohn-/Reisemobile
Seit über 

25 Jahren

schwäbisch

RICHTIG GUT

DAS ORIGINAL

GESCHÄFTSANZEIGEN

EINE ANZEIGE HILFT SUCHEN!

Die schönsten Seiten
Baden-Württembergs.
Ein Newsletter.
Einmal die Woche.

Jetzt abonnieren!


